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Nr. 3 Samstag, 19. Januar 2019

Nr. 1 Sitzung des Stadtrates
Am Dienstag, 22. Januar 2019, 

19.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal die Sitzung des Stadtrates 
statt.
Tagesordnung:
1. Vorhabenbezogener Bebauungs-

plan Biogasanlage „Flotzheim 
West“ und 13. Änderung Flächen-
nutzungsplan im Parallelverfahren 
mit dem Bebauungsplan; Behand-
lung der während der öffentlichen 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen 
mit Satzungs- und Feststellungs-
beschluss

2. Ergebnis der örtlichen Rech-
nungsprüfung für das Haushalts-
jahr 2017 mit Beschlussfassung 
zur Feststellung und Entlastung 
nach Art. 102, Abs. 3 GO

3. 1. Änderungssatzung über die Er-
hebung von Gebühren für die Be-
nutzung der Kindertageseinrich-
tung der Stadt Monheim

4. Bekanntgaben
anschließend nichtöffentliche Sit-

zung

Nr. 2 Bekanntmachung über 
die Eintragung für das 
Volksbegehren „Rettet 
die Bienen!” vom 31.01. 
bis 13.02.2019

1. Die Stadt Monheim bildet einen 
Eintragungsbezirk. Es bestehen fol-
gende Eintragungsmöglichkeiten:  
Eintragungsraum: Rathaus Mon-
heim, Zimmer-Nr. 2, Markt-
platz 23, 86653 Monheim  
Öffnungszeiten: Mo. bis. Fr. 07.30 
bis 12.15 Uhr; Mo. bis Mi. 13.00 
bis 16.00 Uhr; Do. 13.00 bis 18.00 
Uhr, zusätzlich Do. 07.02.2019 
18.00 bis 20.00 Uhr und So. 
10.02.2019 10.00 bis 12.00 Uhr.  
Barrierefrei: Ja, über Zugang Rat-
hausinnenhof

2. Die Stimmberechtigten können 
sich in jedem Eintragungsraum 
der Gemeinde/des Marktes/der 
Stadt eintragen. Die Stimmbe-
rechtigten haben ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Eintra-

gung mitzubringen.
3. Stimmberechtigte, die einen Ein-

tragungsschein besitzen, können 
sich unter Vorlage ihres Personal-
ausweises oder Reisepasses in die 
Eintragungsliste eines beliebigen 
Eintragungsraums in Bayern ein-
tragen.

4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sein/ihr Stimmrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Stell-
vertretung ist unzulässig; es be-
steht keine Möglichkeit, die Ein-
tragung brieflich zu erklären. Die 
Eintragung kann nicht zurückge-
nommen werden.

5. Wer sich unbefugt einträgt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis des 
Volksbegehrens herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a abs. 
1 und 3 in Verbindung mit § 108d 
des Strafgesetzbuchs).

6. Die Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums des 
Innern, für Sport und Integration 
vom 13. November 2018 nach Art. 
65 Landeswahlgesetz, die u. a. den 
Gegenstand des Volksbegehrens 
enthält, wurde im Staatsanzeiger 
Nr. 46 vom 16. November 2018 
veröffentlicht. (berichtigt mit Be-
kanntmachung vom 30. Novem-
ber 2018, Staatsanzeiger Nr. 49 
vom 7. Dezember 2018).
Diese Bekanntmachung ist in der 

Gemeindeverwaltung während der 
allgemeinen Öffnungszeiten nieder-
gelegt und kann dort eingesehen 
werden. Rathaus Monheim, Zim-
mer-Nr. 2, Marktplatz 23, 86653 
Monheim
Monheim, 15.01.2019

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 3 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist bis Ende 
März 2019 geschlossen.

Nr. 4 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis Febru-
ar am Samstag von 9.00 bis 12.00 
Uhr geöffnet.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter www.awv-nord-
schwaben.de.

Nr. 5 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürnber-

ger Straße ist bis Februar am Sams-
tag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter www.awv-nord-
schwaben.de.

Nr. 6 Freiwillige Feuerwehr 
Warching: Einladung zur 
Jahreshauptversammlung

Am Samstag, 26.01.2019 um 
20:00 Uhr im Gasthaus Sprater in 
Warching
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Totengedenken
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kommandanten
5. Bericht des Vorstands
6. Bericht des Kassenwarts
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Bericht des Festausschussvorsit-

zenden
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Neuaufnahmen
11. Wünsche und Anträge

Die Vorstandschaft der  
FFW Warching

Nr. 7 Jagdgenossenschaft 
Flotzheim: Einladung zur 
Jahreshauptversammlung

Am Freitag, den 01.02.2019 
findet um 20,00 Uhr, im Feuer-
wehrheim, die ordentliche Jahres-
hauptversammlung der Jagdgenos-
senschaft Flotzheim statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesung der letzten Niederschrift
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht
5. Verwendung des Jagdschillings
6. Wünsche und Anträge

Hierzu laden wir alle Jagdgenos-
sen recht herzlich ein!

Die Vorstandschaft

Nr. 8 Jagdgenossenschaft 
Kölburg: Einladung zur 
Jahreshauptversammlung

Am Freitag, den 01. Februar 
2019, findet im Feuerwehrhaus in 
Kölburg die Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft Köl-
burg statt. Beginn: 20.00Uhr.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Protokoll der letzten Jagdver-

sammlung
3. Kassenbericht
4. Aktualisierung des Jagdkatasters
5. Verwendung des Jagdschillings
6. Wünsche und Anträge

Alle Veränderungen der Eigen-
tumsverhältnisse sind dem Jagdvor-
steher unaufgefordert vorzulegen.

Herzliche Einladung an alle Jagd-
genossen !

Die Vorstandschaft

Nr. 9 Jagdgenossenschaft 
Warching

Am Samstag den 02.02.2019 um 
20:00 Uhr findet im Gasthaus Spra-
ter die Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Warching statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Kassenverwalters
4. Bericht des Kassenprüfers, Entla-

stung der Vorstandschaft
5. Bericht des Jagdvorstehers
6. Verwendung des Jagdschillings
7. Wünsche und Anträge

Hierzu sind alle Jagdgenossen 
herzlich eingeladen.

Das Kaffeekränzchen für die 
Frauen findet am Sonntag, den 
10.02.2019 um 13.30 Uhr im Gast-
haus Sprater statt.

Die Vorstandschaft
Günther Pfefferer 

Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Bekanntmachung über 
die Eintragung für das 
Volksbegehren „Rettet 
die Bienen!” vom 31.01. 
bis 13.02.2019

1. Die Gemeinde Buchdorf ist in 2 
Eintragungsbezirke eingeteilt. Es 
bestehen folgende Eintragungs-
möglichkeiten:
Eintragungsbezirk 1. Verwaltungs-
gemeinschaft Monheim
Eintragungsraum: Rathaus Mon-
heim, Zimmer-Nr. 2, Marktplatz 
23, 86653 Monheim
Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.  07.30 – 12.15 Uhr 
Mo. – Mi. 13.00 – 16.00 Uhr 
Do.  13:00 – 18.00 Uhr 
Zusätzlich: 
Do. 07.02.2019 
 18.00 – 20.00 Uhr 
und So. 10.02.2019 
 10.00 – 12.00 Uhr. 
Barrierefrei: ja, über Rathausin-
nenhof

 Eintragungsbezirk 2. Gemeinde 
Buchdorf

 Eintragungsraum: Gemeinde-
kanzlei, Hauptstr. 94, 86675 
Buchdorf

 Öffnungszeiten:
 Mo.  16.00 – 20.00 Uhr 

Mi. und Fr.  08.00 – 12.00 Uhr
 Barrierefrei: nein
2. Die Gemeinde Daiting ist in 2 

Eintragungsbezirke eingeteilt. Es 
bestehen folgende Eintragungs-
möglichkeiten:

 Eintragungsbezirk 1. Verwaltungs-
gemeinschaft Monheim

 Eintragungsraum: Rathaus Mon-
heim, Zimmer-Nr. 2, Marktplatz 
23, 86653 Monheim

 Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.  07.30 – 12.15 Uhr 
Mo. – Mi. 13.00 – 16.00 Uhr 
Do.  13:00 – 18.00 Uhr 
Zusätzlich: 
Do. 07.02.2019 
 18.00 – 20.00 Uhr 
und So. 10.02.2019  
 10.00 – 12.00 Uhr.

 Barrierefrei: ja, über Rathausin-
nenhof

 Eintragungsbezirk 2. Gemeinde 
Daiting

 Eintragungsraum: Gemeinde-
kanzlei, Am Kirchberg 1, 86653 
Daiting

 Öffnungszeiten: 
Mo.  18.00 – 20.00 Uhr.

 Barrierefrei: nein
3. Die Gemeinde Rögling ist in 2 

Eintragungsbezirke eingeteilt. Es 
bestehen folgende Eintragungs-
möglichkeiten:

 Eintragungsbezirk 1. Verwaltungs-
gemeinschaft Monheim

 Eintragungsraum: Rathaus Mon-
heim, Zimmer-Nr. 2, Marktplatz 
23, 86653 Monheim

 Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.  07.30 – 12.15 Uhr 
Mo. – Mi. 13.00 – 16.00 Uhr 
Do.  13:00 – 18.00 Uhr 
Zusätzlich: 
Do. 07.02.2019 
 18.00 – 20.00 Uhr 
und So. 10.02.2019  
 10.00 – 12.00 Uhr.

 Barrierefrei: ja, über Rathausin-
nenhof

 Eintragungsbezirk 2. Gemeinde 
Rögling

 Eintragungsraum: Gemeinde-
kanzlei, Badgasse 8, 86703 Rög-
ling

 Öffnungszeiten: 
Mo.  17.30 – 20.00 Uhr.

 Barrierefrei: nein
4. Die Gemeinde Tagmersheim ist 

in 2 Eintragungsbezirke einge-
teilt. Es bestehen folgende Eintra-
gungsmöglichkeiten:

 Eintragungsbezirk 1. Verwaltungs-
gemeinschaft Monheim

 Eintragungsraum: Rathaus Mon-
heim, Zimmer-Nr. 2, Marktplatz 
23, 86653 Monheim

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr.  07.30 – 12.15 Uhr 
Mo. – Mi. 13.00 – 16.00 Uhr 
Do.  13:00 – 18.00 Uhr 
Zusätzlich: 
Do. 07.02.2019 
 18.00 – 20.00 Uhr 
und So. 10.02.2019  
 10.00 – 12.00 Uhr.

 Barrierefrei: ja, über Rathausin-
nenhof

 Eintragungsbezirk 2. Gemeinde 
Tagmersheim 

 Eintragungsraum: Gemeinde-
kanzlei, Am Kirchplatz 1, 86704 
Tagmersheim

 Öffnungszeiten: 
Di.  16.30 – 19.00 Uhr 
Do.  09.30 – 12.00 Uhr.

 Barrierefrei: ja, über Hinterein-
gang

5. Die Stimmberechtigten können 
sich nur einem Eintragungsraum 
des Eintragungsbezirks eintra-
gen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie geführt werden. Die Stimmbe-
rechtigten haben ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Eintra-
gung mitzubringen.

6. Stimmberechtigte, die einen Ein-
tragungsschein besitzen, können 
sich unter Vorlage ihres Personal-
ausweises oder Reisepasses in die 
Eintragungsliste eines beliebigen 
Eintragungsraums in Bayern ein-
tragen.

7. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann 
sein/ihr Stimmrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Stell-
vertretung ist unzulässig; es be-
steht keine Möglichkeit, die Ein-
tragung brieflich zu erklären. Die 
Eintragung kann nicht zurückge-
nommen werden.

8. Wer sich unbefugt einträgt oder 
sonst ein unrichtiges Ergebnis des 
Volksbegehrens herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a abs. 
1 und 3 in Verbindung mit § 108d 
des Strafgesetzbuchs).

9. Die Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums des 
Innern, für Sport und Integration 
vom 13. November 2018 nach Art. 
65 Landeswahlgesetz, die u. a. den 
Gegenstand des Volksbegehrens 
enthält, wurde im Staatsanzeiger 
Nr. 46 vom 16. November 2018 
veröffentlicht. (berichtigt mit Be-
kanntmachung vom 30. Novem-
ber 2018, Staatsanzeiger Nr. 49 
vom 7. Dezember 2018).
Diese Bekanntmachung ist in der 

Gemeindeverwaltung während der 
allgemeinen Öffnungszeiten nieder-
gelegt und kann dort eingesehen 
werden.
Verwaltungsgemeinschaft Monheim, 
Rathaus und Gemeinde Buchdorf, 
Daiting, Rögling oder Tagmersheim.
Monheim, 15.01.2019

Vellinger 
Erster Vorsitzender

Nr. 2 Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

Bearbeitet von Mark Leis 
Tel. 08 431/605531

Mi. 9 – 15.30 Uhr, Do. 9  – 15.30 Uhr, Fr. 9 – 15.30 Uhr


